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Verwaltungsvorschrift „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und 
Behinderungen“  (VwV vom 22.08.08)    
Auszug: Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen oder 
Rechtschreiben (LRS) 
Förderbedarf bei Schwierigkeiten im Lesen / Rechtschreiben: 
Wenn Lernstandsbeobachtung und -diagnose (Wentz: gemeinsames Diktat / Test zum 
Leseverständnis) Förderbedarf ergeben: 
 Maßnahmen der inneren Differenzierung (Klassenunterricht) 
 ggf. Fördergruppe (Wentz: Förderkurse 5/6) oder Förderklasse außerhalb Regelklasse bei 

darüber hinausgehendem Förderbedarf (auf Grundlage von diagnosegeleiteter Förderplanung) 
 enge Abstimmung zwischen Klassenunterricht und Fördermaßnahmen 
Nach der Feststellung von besonderem Förderbedarf: 
Klassenkonferenz beschließt im Benehmen mit SL die besonderen Fördermaßnahmen  
( Nachteilsausgleich) 
 
Allgemeine Grundsätze zum Nachteilsausgleich: 
 Ausgleich von Nachteilen der Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf 
 Hilfestellungen, die den Schüler/innen mit LRS einen Weg zu schulartgemäßem Niveau ebnen 

sollen 
 Anforderungsprofil bleibt gleich 
 kann Klasse erläutert werden; wird nicht im Zeugnis vermerkt 
Beispiele für Nachteilsausgleich: 
 Anpassung / Verlängerung der Arbeitszeit 
 technische (Laptop) oder didaktisch-methodische Hilfen 
 stärkere Gewichtung von mündlichen Leistungen 
 Nachlernfristen 
 Ausnahmeregelungen bei Versetzungsentscheidungen 
 Ausnahmeregelungen bei Aufnahme in weiterführende Schulen 
 Ergänzungen der Noten durch verbale Beurteilungen 
 
Besonderheiten bei  der Leistungsmessung: 
Regelungen für Klassenstufen 1 – 6:  
(Betrifft Schüler/innen, deren Leistungen im Lesen oder RS dauerhaft – i. d. R. ½ Jahr – geringer 
als mit Note 4 bewertet wurden) 
Nach Beschluss der Klassenkonferenz werden im Fach Deutsch und den Fremdsprachen 
die Leistungen im Lesen oder RS zurückhaltend gewichtet. Dies ist in der 
Halbjahresinformation bzw. dem Zeugnis zu vermerken. 
Weiter können die Fachlehrer/innen z.B. 
 den Umfang einer schriftlichen Arbeit (zur RS-Bewertung) begrenzen. 
 andere Aufgaben stellen, um den individuellen Lernfortschritt zu dokumentieren. 
 RS-Leistungen statt der Note oder ergänzend zur Note schriftlich erläutern. 
 
In den übrigen Fächern werden die RS-Leistungen nicht gewertet. 
Ab Kl. 7 gelten die Besonderheiten nur in begründeten Ausnahmefällen. 
In Abschlussklassen und der gymnasialen Kursstufe ist nur Nachteilsausgleich möglich. 
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